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I. Allgemeines

Übersicht der wesentlichen Änderungen 

Die Beschlüsse der Hartz-Kommission wurden und werden in mehreren Stufen umgesetzt

Im Jahre 2003 traten umfangreiche Änderungen im SGB III in Kraft ,(1. und 2. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) hier eine Auswahl:

· Sofortige Meldung beim AA nach Kenntnis des Beschäftigungsendes.
· Bei befristeten Arbeitsverträgen frühestens 3 Monate vor Beschäftigungsende

· Kürzung des ALG bei Nichteinhalten der Fristen für maximal 30 Tage in Höhe von täglich

€  7,-- bei einem Bemessungsentgelt bis € 400,--

€ 35,-- bei einem Bemessungsentgelt bis € 700,--

€ 50,-- bei einem Bemessungsentgelt ab € 700,-- begrenzt auf das halbe ALG

· Einführung von Bildungsgutscheinen


Begrenzung regional oder bestimmte Bildungsziele

· Abschaffung des Anschlussunterhaltsgeldes

· Kürzung des Unterhaltsgeldes für Alhi-Empfänger auf Alhi-Niveau

· Zumutbarkeit einer Beschäftigung außerhalb des Pendelbereiches (2,5 Stunden),


Zumutbarkeit des Umzuges

· Beweislast für Arbeitsaufgabe, Arbeitsablehnung liegt nun beim Arbeitslosen

· Sperrzeit grundsätzlich 12 Wochen


3 Wochen bei der 1. Ablehnung einer Arbeit


6 Wochen bei der 2. Ablehnung

· Erlöschung des Anspruchs bei einer Sperrzeit von insgesamt 21 Wochen

· Keine Anpassung des ALG und sonstiger Entgeltersatzleistungen an die allgemeine Lohnentwicklung

· Senkung des Vermögensfreibetrages pro Lebensalter auf € 200,--

· Höhere Anrechnung des Partnereinkommens bei der Alhi

2004 

Durch das Gesetz zur Reform am Arbeitsmarkt und dem 3. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, erfolgten u.a. folgende Änderungen beim SGB III:

· Kürzung der maximalen Bezugsdauer des Alg auf 12 Monate, für 58jährige und ältere auf 18 Monate für Neuzugänge ab 02/2006

· Änderung des Namens der Bundesanstalt für Arbeit in Bundesagentur für Arbeit

· Keine Ermessensleistungen sind u.a Berufsausbildungsbeihilfe, Beauftragung von Personalserviceagenturen mit der Vermittlung, nach 6 Monaten Arbeitslosigkeit, Überbrückungsgeld, Kurzarbeitergeld, Wintergeld.

· Reduzierung des Eingliederungszuschusses, diesen erhalten nur noch Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnissen (50 % des Arbeitsentgeltes, längstens 12 Monate)und behinderte Menschen (bisherige Höhe und Umfang bleibt erhalten)

· Zusammenfassung von Alg und UHG zu einer Leistung ab 2005

· Generelle Vorversicherungszeit von 12 Monaten und einer Rahmenfrist von 2 Jahren ab 2006. Es gibt keine Verlängerung der Rahmenfrist mehr (Pflege eines Angehörigen, Bezug von UHG). Pflegende und Existenzgründer (für diese befristet bis 2010)erhalten dafür ab 2/2006 die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversicherung, sofern sie in der Vergangenheit Beiträge gezahlt haben. Die 6monatige Anwartschaftszeit für Wehr-, Zivildienstleistende und Saisonarbeiter entfällt.

· Förderung in SAM wird aufgehoben

· Beschäftigte in ABM können keine neuen Alg-Ansprüche erwerben.

· Verschärfung der Kriterien für Eigenbemühungen: ab 2005 zusätzliche Sperrzeiten bei unzureichenden Eigenbemühungen 2 Wochen, bei Meldeversäumnis 1 Woche

·  Bei Nebeneinkommen Wegfall des Freibetrages von 20 % des Alg. Es gibt nur noch den absoluten Freibetrag von € 165,--.

· Nicht laufend gezahlte Entgeltbestandteile z.B. Weihnachts-, Urlaubsgeld, werden nicht mehr berücksichtigt

Der Entwurf eines Vierten Änderungsgesetzes zur Änderung des SGB III liegt seit Anfang September 2004 liegt vor.

2005 tritt das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt in Kraft (SGB II)

Die Arbeitslosenhilfe wird abgeschafft und mit der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG für Erwerbsfähige zur Grundsicherung für Arbeitssuchende zusammengefasst.. Die Leistung liegt nun für alle auf Sozialhilfeniveau.

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) erhalten alle ab 15 Jahren bis zu Vollendung des 65. Lebensjahres, sofern sie mindestens 3 Stunden täglich erwerbsfähig sein können und hilfebedürftig sind.

Die Leistungen werden weitgehend pauschaliert, sie sind so niedrig, dass sie nicht vor Armut schützen. Ein Rückgriff auf das unterste Netz, Sozialhilfeleistungen nach SGB XII  ist ausgeschlossen..

Oberstes Ziel ist, Eigenverantwortung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihm Zusammenlebenden zu stärken, so dass sie den Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung selbst bestreiten können.

Ausgerichtet sind die Leistungen nach SGB II darauf, dass die Hilfebedürftigkeit beseitigt, der Umfang verringert, die Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt wird, verbessert oder erhalten bleibt.

§ 2 beinhaltet den Grundsatz des Forderns hier wird nochmals verstärkt betont, dass alle Mittel zu nutzen sind, um die Hilfebedürftigkeit zu vermeiden.

Im Vordergrund des Gesetztes steht das „Fordern“, diese ist eine Muss-Leistung.

„Fördern“ ist nur eine Kann-Leistung. Der Einzelne hat kaum mehr Rechte gegenüber der Behörde, sondern er muss nur Pflichten erfüllen.

Verschiedene Arbeits- und Ausbildungsprogramme sollen helfen, Zugang zu regulärer Arbeit zu finden. In der Regel ist „Fördern“ aber nur eine Kann-Leistung, lediglich bei bis zu 25-jährigen ist es eine Muss-Leistung. Es findet eine Verschiebung staatlicher Leistungen weg von materiellen Hilfen hin zu Dienstleistungen statt.

Im BSHG war Aufgabe und Ziel: „die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht“. Die Hilfe sollte befähigen unabhängig von ihr zu leben. 

Die Existenzsicherung ist nun nicht mehr am menschenwürdigen Leben ausgerichtet

· Der Individualisierungsgrundsatz, der bisher im BSHG verankert war, ist aufgehoben.

· Bedarfsdeckung findet nicht mehr statt, 

· einmaligen Leistungen entfallen weitgehend, 

· höhere Bedarfe werden nur mit Darlehen finanziert (Rückforderung bis zu 50 % des Regelbedarfes

· Vorbereitung von pauschalierten Mietkosten

· Umzug von einer „unangemessenen“ Wohnung innerhalb von 6 Monaten

· Übernahme von Mietrückständen nur, wenn die Aufnahme einer konkret in Aussicht stehenden Arbeit verhindert werden würde.

· Wunsch- und Wahlrecht entfällt

· Familienhaftung

· Leistungsanspruch der Familienangehörigen (Bedarfsgemeinschaft) ist abhängig vom leistungsberechtigten Erwerbsfähigen.. Nach § 38 wird vermutet, dass der erwerbsfähige Hilfeberechtigte bevollmächtigt ist, die Leistungen für die anderen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen zu beantragen und entgegenzunehmen. „Leben mehrere erwerbsfähige in der Bedarfsgemeinschaft, gilt die Vermutung zugunsten desjenigen, der die Leistung beantragt hat.“ 

Ist in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt, gilt jede Person der Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig.“(§ 9 Abs. 2)

· Zumutbarkeit untertariflich entlohnter Arbeit und Verpflichtung zu jeder Arbeit. Knebelungsmittel ist die Eingliederungsverordnung (§ 15 SGB II). Sie kann einseitig von der Behörde erlassen werden, wenn ein Hilfebedürftiger den Abschluss verweigert. Zudem kann das Arbeitslosengeld II gekürzt werden, die Kürzung erfolgt auch bei Arbeitsverweigerung und mangelnder Eigenbemühungen. Gekürzt wird auch der Zuschlag bei vorherigem ALG I –Bezug..

· Bei Menschen unter 25 Jahren wird sofort die gesamte Hilfe eingestellt. Lediglich die Miete wird an den Vermieter direkt überwiesen.

· Schadensersatzpflicht für Bildungsmaßnahmen, die vorzeitig abgebrochen werden.

ALG II ist unter dem BSHG Niveau. Alle einmaligen Bedarfe sind in dem Betrag von € 345 bzw. € 331 abgegolten. Die Regelleistung entspricht dem bisherigen BSHG-Regelsatz plus Zuschlag von 15 %. Dieser Zuschlag wurde in verschiedenen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts bezüglich des einmaligen Bedarfs in mehreren Entscheidungen zum Existenzminimum im Steuerrecht als nicht ausreichend angesehen (BVerfG 87,153, 91, 216, 99, 246).

Nur noch für wenige Erstausstattungen gibt es eine einmalige Leistung (§ 23 SGB II).

Die Unterkunft ist nicht mehr gesichert. Mietschulden werden nur noch übernommen, wenn die Aufnahme einer konkret in Aussicht stehenden Arbeit bei Obdachlosigkeit verhindert werden würde (§ 22 SGB II).

Für Leistungsberechtigte nach SGB II besteht kein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII, mit Ausnahme von Mietschuldenübernahme. Denn nach SGB II werden Mietschulden nur übernommen, wenn durch den Verlust der Wohnung die Aufnahme einer konkret in Aussicht stehender Arbeit verhindert werden würde.

Ausgeschlossen von SGB-II-Leistungen sind:

· Auszubildende, die dem Grunde nach einen Anspruch auf BAföG oder BAB haben

· Asylbewerber, diese erhalten Leistungen nach dem AsylbLG

· Personen ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik

· Personen, die länger als 6 Monate stationär untergebracht sind.

II. Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

„Zentrale Forderung des neuen Leistungsrechts ist die Eigenverantwortung des Erwerbsfähigen. Er muss seine Bedürftigkeit so weit wie möglich beseitigen. Er muss aktiv an allen Maßnahmen mitwirken, die seine Eingliederung unterstützen, insbesondere muss er eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Der Erwerbsfähige soll nicht abwarten bis der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (GA) ihm eine Arbeitsstelle vermittelt. Er muss sich vorrangig eigenständig um seine berufliche Eingliederung bemühen. Die Eingliederungsleistungen der Träger der GA unterstützen diese Bemühungen“ (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit)

Arbeitslosengeld II ist eine Fürsorgeleistung und deshalb bedürftigkeitsabhängig.

Im Mittelpunkt steht das „Fordern“, auf „Fördern“ besteht kein Rechtsanspruch. Eng verbunden mit „Fordern“ sind Sanktionen.

Leistungen nach SGB II schließen Leistungen nach SGB XII und Wohngeld aus.

Grundsätze des Forderns (§ 2):
· Ausschöpfung aller Möglichkeiten, zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit, auch der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden,

· Aktive Mitwirkung an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit

· Einsatz der Arbeitskraft

· Abschluss der Eingliederungsvereinbarung

· Annahme einer angebotenen zumutbaren Arbeitsgelegenheit,

· Nutzung aller Möglichkeiten, damit der Lebensunterhalt, auch der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann,

Leistungsarten (§ 4):

· Dienstleistungen

· Geldleistungen

· Sachleistungen

Die Aufzählung entspricht der Gewichtung durch den Gesetzgeber.

Im Vordergrund stehen die Dienstleistungen (Information, Beratung, mit dem Ziel Eingliederung in Arbeit. Bei der hohen Zahl der Arbeitslosen und den wenig zur Verfügung stehenden Stellen, dürften es in der Regel Arbeiten zu € 1,-- bis € 2,-- pro Stunde sein.

Geldleistungen dienen in erster Linie zur Sicherung des Lebensunterhalts. Zu unterscheiden ist hier zwischen Arbeitslosengeld II, dies erhalten alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und dem Sozialgeld, dies wird an nicht Erwerbsfähige gegeben, die mit einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Haushaltsgemeinschaft leben, sofern nicht Leistungen nach SGB XII für diese Person gewährt werden.

Sachleistungen können die Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder oder psychosoziale Dienste sein.

Auszahlung der Regelleistung einschl. Miete erfolgt grundsätzlich monatlich im Voraus 

auf das angegebene Konto. Ist kein Konto vorhanden wird ein Scheck gesandt, der dann bei der Postbank eingelöst werden kann. Die dafür entstehenden Kosten sind selbst zu tragen.  Ausnahme: wenn nachgewiesen wird, dass keine Bank bereit ist, ein Konto einzurichten.

III. Leistungsberechtigt sind: ( § 7):

1. alle erwerbsfähigen Personen von 15 Jahren bis unter 65 Jahren und die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen

Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit auf absehbare Zeit, bis zu 6 Monaten, unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens 3 Stunden täglich arbeiten kann.

Kriterien für Erwerbsfähigkeit richten sich nach SGB VI (Rentenversicherung).Die Feststellung der Erwerbsfähigkeit trifft die Agentur für Arbeit (§ 8Abs.2).

Bei Streitigkeiten über die Erwerbsfähigkeit oder die Hilfebedürftigkeit des Arbeitsuchenden zwischen den Trägern, entscheidet eine gemeinsame Einigungsstelle, in der die Träger vertreten sind.

2. alle Personen, die hilfebedürftig  sind.

Hilfebedürftigkeit ist in § 9 geregelt. Hilfebedürftig ist, wer seinen Bedarf nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen oder dem in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen decken kann., vor allem nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit.

Besonderheit bei Menschen bis zum 25 Lebensjahr: Diese werden sofort nach Antragstellung auf Leistungen in eine Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit vermittelt

Hilfebedürftig ist auch, wer wegen tatsächlicher oder rechtlicher Hindernisse sein Vermögen objektiv nicht sofort verwerten kann oder die sofortige Verwertung eine Härte bedeuten würde z.B., wenn bei einer kapitalbildenden Lebensversicherung der Auszahlungstermin kurz bevorsteht. In diesen Fällen wird die Leistung als Darlehen gewährt.

3. alle Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Ausländer erhalten Leistungen nur, wenn die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. Es ist nach den Bestimmungen des Arbeitsgenehmigungsrechts darauf abzustellen, ob rechtlich ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht oder zulässig wäre, wenn keine geeigneten inländischen Arbeitskräfte verfügbar sind.

Asylbewerber und Ausreisepflichtige, geduldete Personen erhalten weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG.

4. Leistungsberechtigt sind auch die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, sofern sie nicht über ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen.

Keine Leistungen erhalten (§ 7):

· Personen, die länger als 6 Monate in einer stationären Einrichtung untergebracht sind

· Auszubildende, deren Ausbildung nach dem BAföG oder dem SGB III (BAB = Berufsausbildungsbeihilfe) dem Grunde nach förderungsfähig ist. Nur in besonderen Härtefällen können Leistungen als Darlehen gewährt werden.

Ausnahme: Schüler von weiterführenden allgemein bildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, sowie von Fach- oder Fachoberschulklassen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzen, erhalten Leistungen nach SGB II, wenn sie bei den Eltern wohnen. (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 1 a BAföG).

Auszubildende, die keinen Anspruch auf Berufsausbildungshilfe haben, weil sie im Haushalt der Eltern wohnen ( § 64 SGB III)

Bedarfsgemeinschaft (§ 7):

Zur Bedarfsgemeinschaft gehören:

· die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen,

· die im Haushalt lebenden Eltern oder Elternteile eines minderjährigen, unverheirateten Kindes

·  Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen:

·  der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte oder Lebenspartner, die Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in eheähnlicher Gemeinschaft lebt

·  minderjährige, unverheiratete Kinder der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, soweit sie nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen ihren Lebensunterhalt sichern können. Ein Kind das schwanger ist oder sein Kind bis zum 7. Geburtstag betreut hat, zählt nicht zur Bedarfsgemeinschaft.

Haushaltsgemeinschaft (§ 9Abs. 5):

Leben die Hilfebedürftigen mit Verwandten oder Verschwägerten in einem Haushalt, wird vermutet, dass sie von ihnen Leistungen erhalten. Zu prüfen ist, ob dies nach dem Einkommen und Vermögen der Verwandten erwartet werden kann. In der Gesetzesbegründung wird genannt, dass sich dieses nach dem bisherigen 

§ 16 BSHG (Bundessozialhilfegesetz) richtet. 

Der Mindestbedarf ist nach dem BSHG der doppelte Regelsatz, zusätzlich 10 Prozent des Einkommens, Berücksichtigung von weiteren Belastungen, u.a Versicherungsbeiträge, Fort- und Weiterbildungen, Schuldverpflichtungen, Unterhaltsleistungen.

Nach dem Entwurf einer Verordnung zur Berechnung von Einkommen und Vermögen beim ALG II „ sind die um die Absetzbeträge bereinigten Einnahmen in der Regel nicht als Einkommen zu berücksichtigen soweit sie einen Freibetrag in Höhe des zweifachen Satzes der maßgebenden Regelleistung (€ 690,--) zuzüglich der anteiligen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie darüber hinausgehend 50 vom Hundert der diesen Freibetrag übersteigenden bereinigten Einnahmen.“

Allerdings hat das SGB XII eine weitergefasste Regelung in § 36 (SGB XII) getroffen:

Es wird vermutet, dass hilfebedürftige Personen, die mit anderen in einer Wohnung oder entsprechenden Unterkunft leben, gemeinsam wirtschaften und dass sie von ihnen Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten. Gemeint ist hiermit auch die Wohngemeinschaft.

Nur wenn nicht gemeinsam gewirtschaftet wird, ist Hilfe ohne Anrechnung der anderen in der Haushaltsgemeinschaft lebenden Person zu gewähren.

Die Beweislast hat der Hilfebedürftige.

IV. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Arbeitslosengeld II und Sozialgeld

Arbeitslosengeld II erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige

Sozialgeld erhalten nicht erwerbsfähige Angehörige, die Höhe entspricht den Regelleistungen. 

ALG II bzw. Sozialgeld wird nicht gewährt, wenn die Eltern über eigenes Einkommen verfügen, das über dem ALG II oder Sozialgeld liegt, aber dieses allein wegen der Kinder gewährt werden müsste.

In diesem Fall wird ein Kindergeldzuschlag bis zu € 140,-- gewährt. Zusammen mit dem Wohngeldanteil und dem Kindergeld dürfte somit für die Kinder kein Anspruch mehr vorhanden sein.

Angerechnet auf den Kindergeldzuschlag wird übersteigendes Einkommen und Vermögen der Eltern sowie dieses der Kinder.

Arbeitslosengeld und Sozialgeld setzt sich zusammen aus:

· der Regelleistung (§ 20)

· Leistung für Unterkunft und Heizung (§ 22). 


Durch Rechtsverordnung werden noch die Angemessenheitskriterien festgelegt (Verordnungsermächtigung § 27). Solange der Gesetzgeber die Verordnung nicht erlassen hat, gelten in Berlin, die von der Senatsverwaltung  erlassene Ausführungsvorschrift zur angemessenen Unterkunft in der Sozialhilfe.

· Mehrbedarfe 


bei Schwangerschaft, Alleinerziehung, Behinderung, kostenaufwändiger Ernährung 

(§ 21)

· Leistungen für einmalige, nicht von der Regelleistung umfasste Bedarfe: Erstausstattung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt, Wohnungseinrichtung einschl. Haushaltsgeräte und mehrtägige Klassenfahrten (§ 23).

· ggf. Darlehen bei unabweisbarem Bedarf

· befristeter Zuschlag bei vorherigem Bezug von ALG

Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit

Die Arbeitsunfähigkeit und die voraussichtliche Dauer ist dem zuständigen Träger unverzüglich mitzuteilen. Spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden.

ALG II wird bei Krankheit bis zur Dauer von 6 Wochen weiter gezahlt, wenn ein Anspruch auf Krankengeld besteht. 

Die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhalten die Leistungen nach ALG II weiter.

Für familienversicherten Angehörige werden die Leistungen nach ALG II auch bei längerer Krankheit weiter gezahlt, denn sie haben keinen Anspruch auf Krankengeld.

Regelleistung (§ 20):

Diese umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und Teilnahme am kulturellen Leben.

	
	Erwerbsfähiger Hilfebedürftiger
	Sonstige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft

	
	Alleinstehender

oder

- erziehender
	Kinder bis zur

Vollendung

des 14.

Lebensjahres
	Kinder ab

Beginn des

15. Lj bis zur

Vollendung

des 18. Lj
	Partner ab

Beginn des

19. Lebensjahres

	Regelleistung


	100 %
	60 %
	80 %
	90 %

	Alte Länder

(einschl. Berlin 

(Ost))


	345 Euro
	207 Euro
	276 Euro
	311 Euro

	Neue Länder 


	331 Euro
	199 Euro
	265 Euro
	298 Euro


Befristeter Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld (§ 24):

Innerhalb von 2 Jahren nachdem Ende des Bezuges von Arbeitslosengeld wird in diesem Zeitraum ein monatlicher Zuschlag zum ALG II gewährt.

Der Zuschlag beträgt 2/3 des Unterschiedsbetrages des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes  plus gewährten  Wohngeldes

höchstens beträgt er aber;

bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen  € 160,--

bei Partnern                                         € 320,--

je minderjährigem Kind                      €   60,--

Nach einem Jahr wird der Zuschlag um die Hälfte gekürzt!

Mehrbedarf (§ 21):

Dieser wird gewährt für:

· Schwangere nach der 12. Schwangerschaftswoche


17 % der maßgebenden Regelleistung =


 € 59,--bzw. € 47,--

· Alleinerziehende mit einem Kind unter 7 Jahren oder zwei oder drei Kinder unter 16 Jahren:

36 % der maßgebenden Regelleistung = 
€ 124,--

für jedes weitere Kind:

12 % der maßgebenden Regelleistung =           
€ 41,--

jedoch begrenzt auf höchstens:

60 % der Regelleistung =
 € 207,--

· Erwerbsfähige Behinderte, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie sonstige Hilfen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes oder Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit erhalten

35 % der maßgebenden Regelleistung = 

€ 121,-- bzw. € 97,-- bzw. € 109,--

· kostenaufwändige Ernährung

· Mehrbedarf in angemessener Höhe wird gewährt für folgende Erkrankungen:

· Hyperlipidämie

· Hyperurikämie

· Gicht

· Leberinsuffizienz

· Niereninsuffizienz

· Hämodialyse behandelt

· Hypertonie

· Kardiinale und renale Ödeme

· Zöliakie, Sprue

· Dianetis mellitus Typ I und Typ II a

· Colitis ulcerosa

· Morbus crohn

· Ulcus duodeni

· Ulcus ventriculi

· HIV-Infektion/AIDS

· Krebs

· Multiple Sklerose

· Neurodermitis

Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22):

Die Kosten werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit sie angemessen sind. Die Angemessenheitskriterien richten sich in Berlin nach den für die bisher in der Sozialhilfe geltende Ausführungsvorschrift.

Übersteigt die Mieteden angemessen Umfang, ist sie so lange zu berücksichtigen, wie dem Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft der Wohnungswechsel nicht zuzumuten ist.

Aber: Die Miete wird jedoch längstens für 6 Monate in der bisherigen Höhe übernommen.

Vor Abschluss eines Mietvertrages soll die Zusicherung des kommunalen Trägers eingeholt werden.

(Die Kommunen müssen mit ihren Einnahmen die Kosten der Unterkunft finanzieren. Die Regelleistung wird aus Einnahmen des Bundes bezahlt.)

Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten können übernommen werden. Sie sollen übernommen werden, wenn sie durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig sind.

Mietschulden können nach SGB II als Darlehen übernommen werden, wenn Wohnungslosigkeit droht und hierdurch die Aufnahme einer konkret in Aussicht stehenden Beschäftigung verhindert werden würde.

Ist dies nicht der Fall ist die Übernahme der Mietschulden nach SGB XII beim Sozialamt zu beantragen. Das Sozialamt kann die Mietschulden als Beihilfe oder Darlehen übernehmen.

Einmalige Beihilfen ( § 23):

Werden gewährt für:

· Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten,

· Erstausstattung für Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt,

· Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Die einmaligen Beihilfen werden auch gewährt, wenn keine laufende Leistung bezogen wird. In diesem Fall wird das übersteigende Einkommen, innerhalb eines Zeitraums von bis zu 6 Monaten nach Ablauf des Monats über den die Hilfe entschieden wurde, berücksichtigt.

Abweichende Erbringung von Leistungen (§ 23):

Kann im Einzelfall ein von den Regelleistungen umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht gedeckt werden, wird der Bedarf als Sachleistung oder Geldleistung als Darlehen gewährt.

Das Darlehen wird mit monatlich 10 % der gesamten Regelleistung der Bedarfsgemeinschaft aufgerechnet.

Ist jemand insbesondere bei Drogen- oder Alkoholabhängigkeit oder unwirtschaftlichen Verhaltens nicht in der Lage den Bedarf mit der Regelleistung zu decken, kann diese als Sachleistung erbracht werden.

Pauschalierung (§ 27):

Der Gesetzgeber hat sich vorbehalten durch Rechtsverordnung pauschale Beträge festzulegen für: Miete, Heizung, Umzugskosten, Erstausstattung für Wohnung, Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt.

Soziale Sicherung

Die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sind in der Kranken- und Pflegeversicherung pflichtversichert, sofern sie nicht familienversichert sind.

Sie sind auch in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert auf Basis des jeweiligen Mindestbetrages z.Zt. € 78,-- monatlich.

Personen, die von der Versicherungspflicht befreit waren, werden durch den Bezug von ALG II nicht pflichtversichert, sondern sie erhalten als Zuschuss für zu den Beiträgen den jeweiligen Mindestbetrag z.Zt. für die Krankenverischerung .€ 125,--, die Pflegeversicherung € 14,90 und die Rentenversicherung € 78,--.

V. Bedürftigkeitsprüfung

Einkommen(§ 11):

Alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert. Nach dem vorliegenden Entwurf der Einkommens- und Vermögensverordnung sind Einnahmen für den Monat zu berücksichtigen, in dem sie zu fließen, so auch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Der Gesetzgeber fügt nun aber folgenden Satz zu. “Laufende Einnahmen, die in den letzten fünf Kalendertagen eines Monats zufließen, sind jedoch dem Folgemonat zuzurechnen.“

Diese Regelung führt zu erheblichen Nachteilen für alle, die im Dezember 2004 Alg oder Alhi erhalten und ab dem 1.1.2005 einen Anspruch auf ALGII haben. Denn bisher wurden die Leistungen des Arbeitsamtes am Ende des jeweiligen Monats im Nachhinein gezahlt und ab dem 1.1.2005 sind die Leistungen im Voraus zu zahlen. Dies bedeutet, dass die Leistung die für den Monat Dezember ist noch für den Monat Januar reichen muss.

Nicht als Einkommen zu berücksichtigen sind:

· Zweckbestimmte Einnahmen

· Arbeitsförderungsgeld in Werkstatt für behinderte Menschen, 
· Aufwandsentschädigungen für Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse,
· Blindenführhundleistungen
· Blindengeld nach Landesblindengesetzen
· Elternrente, Erholungshilfe, Schwerstbeschädigtenzulage  und Kleider- und Wäscheverschleiss nach Bundesversorgungsgesetz,
· Leistungen der Pflegeversicherung, auch der privaten Pflegeversicherung,
· SED-Opfer-Kapitalentschädigung und soziale Ausgleichzahlungen ,
· Pauschale Eingliederungshilfen für Spätaussiedler aus der ehemaligen UDSSR
· Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege, Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, Personen oder Stellen, die freie Wohlfahrtspflege betreiben z.B. Verein für Blinde und MS-Kranke

· Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege dürfen nur ausnahmsweise als Einkommen berücksichtigt werden, wenn daneben Leistungen nach SGB II ungerechtfertigt wären. Eine enge Auslegung ist nicht gerechtfertigt.

· Ausnahmen nach anderen Gesetzen

· Erziehungsgeld, vergleichbare Leistungen der Länder und Mutterschaftsgeld oder vergleichbare Leistungen soweit diese auf das Erziehungsgeld angerechnet wird.

· Kindererziehungsleistungen an Frauen der Geburtsjahrgänge vor 1921 in Ost vor 1927

· Leistungen der Stiftung  „Mutter und Kind“ – Schutz des ungeborenen Lebens-

· Entschädigungsrenten und Leistungen an Opfer des Nationalsozialismus im Beitrittsgebiet zur Hälfte

· Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (§§ 292 Abs. Nr. 1 – 3, 274, 280, 284)

· Leistungen nach dem Gesetz über Ausgleich der beruflichen Benachteiligung im Beitrittsgebiet

· Ausgleichsleistungen und Entschädigungen von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgung im Beitrittsgebiet

· Leistungen nach dem HIV-Hilfegesetz an durch Blutprodukte infizierte Personen,

· Monatliche Renten nach dem Anti-D-Hilfegesetz, für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Virus Hepatitis-C infizierte Personen. Zur Hälfte. Aber: Einmalzahlungen in voller Höhe.

· Entschädigungen, die wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, geleistet werden (Schmerzensgeld)

· Erziehungsgeld
· Einmalige Einnahmen und Einnahmen, die in größeren als monatlichen Zeitabständen anfallen, wenn sie jährlich einen Betrag von € 50,-- nicht übersteigen.

Vom Einkommen abzusetzen sind:

· Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung,

· Beiträge zu öffentlichen und privaten Versicherungen, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben und nach Grund und Höhe angemessen sind.. Nach dem Entwurf der Verordnung ist hierfür ein Pauschbetrag von € 30,-- abzusetzen

· geförderte Altersvorsorgebeiträge

· die mit der Erzielung des Einkommens notwendigen Ausgaben, monatlich 1/60 der steuerrechtlichen Werbungskostenpauschale = € 15,33.

· Fahrtkosten nach dem Entwurf der Verordnung in der Regel € 0,06 für jeden Kilometer der kürzesten Fahrtstrecke zur Arbeit, auf Nachweis werden aber höhere Fahrtkosten berücksichtigt.

· evtl. Kinderbetreuungskosten.

· Kfz-Haftpflichtversicherung oder sonstige gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen

· Unterhaltsleistungen, die tituliert sind. Vorrangig ist der Unterhaltsanspruch des Kindes gegenüber der mit dem Vater zusammenlebenden Lebensgefährten.

und der Freibetrag für Erwerbstätige ( § 30):

vom monatlichen Einkommen sind die genannten Beträge abzuziehen¸ dies ist dann das bereinigte Einkommen.

von diesem bereinigten Einkommen ist zusätzlich ein Betrag abzuziehen in Höhe von:

· 15 % bei einem Bruttolohn bis € 400 zusätzlich 

· 30 % des € 400 übersteigenden Betrages bis zu € 900 und zusätzlich 

· 15 % des € 900 übersteigenden Betrages bis zu € 1.500

Beispiel:

bereinigtes Nettoeinkommen : Bruttoeinkommen



           = Faktor




€    400,--   x
Faktor

x   15 %

Differenz Bruttolohn zu
€    900,--   x
Faktor

x   30 %

Differenz Bruttolohn zu 
€ 1.500,--   x
Faktor

x   15 %

Beispiel:

Bruttolohn € 1.000,--

Nettoeinkommen minus Absetzbeträge € 790,--(= bereinigtes Nettoeinkommen)

€ 790 : € 1.000,-- = Faktor 0,79

1.€ 0 bis  € 400 x 0,79 = € 316,-- x 15 % = 
€  47,40

2. Differenz € 400,01 bis € 900 =

    € 500 x 0,79 = € 395,-- x 30 % =
€ 118,50

3. Differenz 900,01 bis 1.000 =

    € 100 x o,79 = € 79,-- x 15 % = 
€  11,85

ergibt einen Freibetrag von
€ 177,75

Kinderzuschlag ( § 6 a BKGG):

Dieser muss bei der Familienkasse beantragt werden. 

Die Kinderzulage wird höchstens 36 Monate gewährt

 Voraussetzung ist:

· Anspruch bzw. Zahlung des Kindergeldes oder Kinderzulage nach der Renten- oder Unfallversicherung

· Kinder müssen im Haushalt leben und dürfen das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben

· Eltern dürfen keinen Anspruch auf Zahlung von ALG II haben

Kinderzuschlag wird gewährt, wenn:

· das Einkommen der Eltern den eigenen Bedarf abdeckt, der sich errechnet aus Regelleistung € 622,--, bei Alleinerziehenden € 345,--, plus Mehrbedarfe, plus Mietanteile

· das Kind kein Einkommen und Vermögen hat, ist dieses vorhanden wird es vom zu gewährenden Kinderzuschlag abgezogen

· die Kinder das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

· ein Anspruch auf Kindergeld besteht

( Die Zulage nach dem ALG I wird nicht berücksichtigt!)

Berechnung des Mietanteils

Alleinstehende Elternteile
Mietanteil
Elternpaare
Mietanteil

mit
mit

1 Kind
76,86 %
1 Kind
83,19 %

2 Kinder
62,44 %
2 Kinder
71,22 %

3 Kinder
52,57 %
3 Kinder
62,26 %

4 Kinder
45,39 %
4 Kinder
55,31 %

5 Kinder
39,94 %
5 Kinder
49,75 %

6 Kinder
35,66 %
6 Kinder
45,21 %

7 Kinder
32,70 %
7 Kinder
41,42 %

8 Kinder
29,36 %
8 Kinder
38,22 %

9 Kinder
26,98 %
9 Kinder 
35,48 %

Wird Kinderzuschlag gewährt, ist Wohngeld zu beantragen!

Kein Anspruch auf den Kinderzuschlag wenn, :das Einkommen der Eltern oder des Elternteils besteht aus:

· Lohnersatzleistungen, dies sind Krankengeld, Arbeitslosengeld I, Renten,

· Unterhaltsleistungen

·  bei Überschreitung der Höchstgrenze (durch Einkommen und Vermögen,) die sich ergibt aus dem Regelbedarf, anteiligen Kosten der Miete evtl. Mehrbedarfe und maximalem Kinderzuschlag von € 140,- je Kind.

Anteiliger Kinderzuschlag

Ist das Einkommen der Eltern oder des allein erziehenden Elternteils höher als die Regelleistung, wird anteilmäßig Kindergeldzuschlag gewährt, wenn die Höchstgrenze nicht überschritten wird.

1. Beispiel:

bereinigtes Nettoeinkommen der Eltern € 1.061,--, Miete 526,63 €, 1 Kind

Regelleistung der Eltern


€ 622,--

plus 83,19 % der  Miete


€ 438,10--

ALG II Bedarf der Eltern


€ 1.060,10

Die Eltern haben keinen Anspruch auf ALG II, deshalb wird der Kinderzuschlag in voller Höhe von € 140,-- gewährt.

2. Beispiel:

bereinigtes Nettoeinkommen der Eltern 1.300,--, Miete 534,35 €, 1 Kind:

Höchstgrenze Kinderzuschlag:


ALG II Bedarf


€   622,--

plus 83,19 % der Miete


€   461,16

plus Kinderzuschlag


€    140,--


=

€ 1.223,16

minus Einkommen


€ 1.300,--

Überschreitung


€    76,84

Pro € 10,-- Überschreitung werden € 7,-- vom Kinderzuschlag abgezogen:

7x 7 = 49,-- dieser Betrag wird vom Kinderzuschlag abgezogen:

€ 140,--

minus Überschreitung






€   49,--

auszuzahlender Kinderzuschlag

€ 101,--

Aber:  der gesamte überschreitende Betrag wird angerechnet, wenn vorhanden ist:

· Vermögen der Eltern über der Vermögensfreigrenze, und zwar der über der Freigrenze liegende Betrag 

· Einkommen und Vermögen der Kinder

Vermögen  (§ 12):

Berücksichtigt werden alle verwertbaren Vermögensgegenstände u.a.:

· Unbebaute Grundstücke

· Ferienhaus, -wohnung

· wertvoller Schmuck

· Antiquitäten

· Bilder von hohem Wert

· Aktien, Wertpapiere

Vom Vermögen sind frei zu lassen ist:
· der Grundfreibetrag in Höhe von:

€ 200,-- je vollendetem Lebensjahr für den Hilfebedürftigen und seinen Partner, 


mindestens € 4.100,--  für jeden der Bedarfsgemeinschaft, 


höchstens jedoch € 13.000,--
· € 520,-- je vollendeten Lebensjahr für alle, die vor dem 1.1.1948 geboren sind.

· € 4.100,-- für jedes minderjährige Kind

· Vermögensteile der „Riester-Anlageform“, wenn diese nicht vorzeitig gekündigt wird,

· Geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, in Höhe von € 200 je vollendetem Lebensjahr, wenn Verwertung auf Grund vertraglicher Vereinbarung vor Eintritt in den Ruhestand nicht möglich ist.

· Freibetrag für notwendige Anschaffungen von € 750,-- für jeden in der Bedarfsgemeinschaft.

Nicht zu berücksichtigen sind:

· angemessener Hausrat

· angemessenes Kfz für jeden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen

· Vermögen zur privaten Altersvorsorge, wenn Befreiung von der Versicherungspflicht vorliegt

· angemessenes selbstgenutzes Hausgrundstück, angemessen sind für das Haus bis zu 130 qm, für das Grundstück 500 qm in der Stadt und 800 qm auf dem Land, soweit der Bebauungsplan nicht höhere Werte festgelegt.(lt. Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft)

· angemessene Eigentumswohnung, Wohnfläche bis zu 130 qm (lt. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit)

· Vermögen zur baldigen Beschaffung eines Hausgrundstücks

· Sachen und Rechte, deren Verwertung unwirtschaftlich oder eine besondere Härte ist.

Nicht berücksichtigt werden darf Einkommen und Vermögen von:

· von getrennt lebenden Ehe- oder Lebenspartnern.

· der Kinder des Hilfebedürftigen

· der Eltern erwachsener Hilfebedürftiger

· der Großeltern, Enkelkinder

· Schwiegereltern, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter,

· von Geschwistern, Onkel, Tanten

Aber : Ist das Einkommen und Vermögen hoch und es besteht eine gemeinsame Wohnung mit Verwandten kann eine Unterhaltsleistung erwartet werden, s. Haushaltsgemeinschaft.

Unterhaltsverpflichtung (§ 33)

Übergeleitet werden dürfen Unterhaltsansprüche:

· zwischen getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten oder Lebenspartnern,

· von minderjährigen unverheirateten Kindern gegenüber ihren Eltern, wenn die Kinder nicht im Haushalt der Eltern leben,

· von Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und die Erstausbildung noch nicht abgeschlossen haben gegenüber den Eltern,

· geltend gemachte Unterhaltsansprüche gegenüber Verwandten.

Nicht übergeleitet werden dürfen Unterhaltsansprüche, 
· wenn die unterhaltsberechtigte Person mit dem Verpflichteten in einer Bedarfsgemeinschaft lebt,

· mit dem Verpflichteten verwandt ist, und den Unterhaltsanspruch nicht geltend gemacht hat,

· von Eltern gegenüber ihren Kindern

· von Kindern gegenüber ihren Eltern mit Ausnahme von Unterhaltsansprüchen minderjährige unverheiratete Kinder gegenüber ihren Eltern und erwachsener Kinder unter 25 Jahren, die noch keine Erstausbildung abgeschlossen haben.

· von Kindern, die schwanger sind oder ihre leibliches Kind bis zum 6. Lebensjahr betreuen gegenüber ihren Eltern,

· zwischen Verwandten im 2. und 3. Grad.

VI. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Eingliederungsvereinbarung (§ 15):

Diese soll zwischen der Agentur für Arbeit und dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen für jeweils 6 Monate abgeschlossen werden und kann sich auch auf Leistungen für Haushaltsangehörige erstrecken. Diese sind dann ebenfalls zu beteiligen. Sofern sich die Angehörigen nicht dagegen aussprechen, gilt der erwerbsfähige Hilfebedürftige als Bevollmächtigter für diese.

Die Eingliederungsvereinbarung kann auch einseitig durch Verwaltungsakt des zuständigen Trägers erfolgen, wenn diese nicht unter Beteiligung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zustande kommt.

In der Eingliederungsvereinbarung werden festgelegt:

· die Leistungen, die der Arbeitslose erhält,

· die Aktivitäten, die er unternehmen muss, um die Hilfebedürftigkeit zu beenden,

· die Nachweispflicht seiner Bemühungen

Eingliederungsleistungen (§ 16):

Vorgesehen ist, dass für jeden, der Leistungen nach SGB II bezieht ein persönlicher Ansprechpartner  (Fallmanager) benannt wird. Diesem sollen maximal 75 leistungsberechtigte Personen zugeordnet werden.

Das Ziel ist die Eingliederung in Arbeit der erwerbsfähigen hilfebedürftigen Personen. Allerdings sind die für die Eingliederung erforderlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erbringen 

Leistungen der Eingliederung sind:

· Beratung und Vermittlung,

· Unterstützung der Beratung und Vermittlung

· Verbesserung der Eingliederungsaussichten

· Anspruch auf Vermittlungsgutschein

· Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit

· Förderung der Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung

· berufliche Ausbildung

· berufliche Weiterbildung

· Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

· begleitende Eingliederungshilfen zur Förderung der Berufsausbildung und Beschäftigung

· Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

· Förderung von Beschäftigung schaffender Infrastrukturmaßnahmen

· Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen

· Befreiung von Beiträgen zur Arbeitsförderung bei Beschäftigung älterer Arbeitnehmer

Darüber hinaus können ergänzende Eingliederungsleistungen erbracht werden, wenn sie für die Eingliederung in das Arbeitsleben erforderlich sind (§ 16 Abs. 2).

Zu den ergänzenden Maßnahmen können gehören insbesondere:

· psychosoziale Betreuung

· Suchtberatung

· Schuldnerberatung

· Hilfen bei der Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häuslicher Pflege von Angehörigen

· Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz

· Einstiegsgeld nach § 29 ist ein finanzieller Anreiz zur Aufnahme einer Arbeit, es ist ein zeitlich befristeter Zuschuss, maximal 24 Monate. Ob das Einstiegsgeld als Maßnahme für die Aufnahme der Arbeit geeignet ist, ist eine Ermessensentscheidung. Bei der Höhe soll die Dauer der Arbeitslosigkeit und die Größe der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden.

Zumutbarkeit von Arbeit (§ 10):

Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, auch wenn sie:

· seiner früheren, beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung nicht entspricht

· die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind, als bei den bisherigen Beschäftigungen,

· im Hinblick auf die Ausbildung geringerwertig anzusehen ist,

· weiter entfernt ist, als der frühere Beschäftigungsort.

Nicht zumutbar ist eine Arbeit wenn:

· Der Hilfeempfänger körperlich, geistig oder seelisch für die angebotene Arbeit nicht in der Lage ist,

· ihm durch die Ausübung der Arbeit die künftige Ausübung seiner bisherigen, überwiegenden Arbeit wesentlich erschwert werden würde,

· die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines Partners durch die Aufnahme der Arbeit gefährdet werden würde. Dies gilt in der Regel bis zum dritten Lebensjahr. Den erwerbsfähigen Erziehenden ist vorrangig ein Platz in der Kita anzubieten.

· sie mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann.

· ein sonstiger wichtiger Grund eine Arbeit ausschließt. Nach der Gesetzesbegründung ist dies eng auszulegen.

VIII. Sanktionen (§ 31 SGB II)

Absenkung und Wegfall des ALG II  bei:

· Weigerung des Abschlusses der angebotenen Eingliederungsvereinbarung (bei Vereinbarung besteht das Recht die Unterschrift zu verweigern),

· Nichterfüllung der festgelegten Pflichten aus der Eingliederungsvereinbarung

· Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Arbeit, Arbeitsgelegenheit oder Ausbildung

· Ablehnung einer Arbeitsgelegenheit, für die nach § 16 Abs. 3 eine Entschädigung für Mehrarbeit gezahlt wird (vergleichbar mit bisherige gzA nach dem BSHG)

· Abbruch einer Maßnahme zur Eingliederung oder Kündigung der Maßnahme, wenn der Anlass für den Abbruch in der Person des Einzugliedernden liegt.

· Meldeversäumnis

· Nichterscheinen zum Untersuchungstermin beim Arzt oder Psychologen 

· Verminderung des Einkommens oder Vermögens in der Absicht, die Gewährung von ALG II herbeizuführen

· Fortsetzung des unwirtschaftlichen Verhaltens trotz Belehrung

· Sperrzeit des ALG (SGB III)

Wegfall des Anspruchs ( § 31) in der ersten Stufe um:
· 10 % der Regelleistung bei einem Meldeversäumnis oder Nichterscheinen zum Untersuchungstermin

· 30 % der Regelleistung bei allen anderen genannten Tatbeständen

· Wegfall des gesamten Zuschlages zum ALG (SGB III)

Absenkung und Wegfall der Leistung beginnen ab dem Monat, der auf das Wirksam werden des Verwaltungsaktes folgt. 

Die Dauer beträgt drei Monate. Wird innerhalb von 3 Monaten ein zweites Mal eine Arbeit abgelehnt, beträgt die Kürzung 60 % 

Bei wiederholter Pflichtverletzung zusätzliche Minderung um 10 % bzw. 30 %. Die Kürzung kann auch die Miete und die Mehrbedarfe umfassen.

Bei einer Minderung um mehr als 30 % können in angemessenem Umfang Sachleistungen oder geldwerte Leistungen gewährt werden. Sind minderjährige Kinder im Haushalt sollen diese Leistungen erbracht werden.

Besonderheit bei unter 25-jährigen:

Bei Erwerbsfähigen bis zum 25. Geburtstag entfällt die obengenannte Absenkung, für sie werden nur noch die Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen und direkt an den Vermieter überwiesen.

IX. Mitwirkungspflicht

des Leistungsberechtigten, ist geregelt im Allgemeinen Teil SGB I §§ 60ff:

· Mitzuteilen sind:

· alle Tatsachen, die leistungserheblich sind. (finanzielle und persönliche Verhältnisse),

· Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind.

· Auf Verlangen des Leistungsträgers:

· Vorlage von Beweismitteln

· persönliches Erscheinen,

· Wahrnehmen des ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermins oder Heilbehandlung

Die Mitwirkungspflicht muss jedoch „in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen Leistung“ stehen. Weiterhin muss die Mitwirkung zumutbar sein. Kann „der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen“, besteht keine Mitwirkungspflicht.

Verletzung der Mitwirkungspflicht hat zur Folge:

· Versagung und Entziehung der Leistung ( 66 SGB I)

· Aufhebung und Erstattung von Leistungen §§ 45,48,50 SGB X)

· Sanktionen (§ 31 SGB II)

· Leistung von Schadensersatz (§ 62 SGBII)

· Verfolgung als Ordnungswidrigkeit (§ 63 SGB II)

Auskunftspflicht(§§ 60, 61):

Besteht für alle, die Leistungen an Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft geben.

Auskunftspflicht besteht auch für Banken und Versicherungen über das Vermögen und Einkommen des Leistungsberechtigten.

Die Arbeitgeber und Auftraggeber haben eine umfassende Auskunftspflicht, insbesondere über Ende und Grund des Arbeitsverhältnisses, unverzügliche Bescheinigungspflicht über den Lohn, Art und Dauer der Tätigkeit, Auskunftspflichten über Beschäftigungen und maßgebliche Arbeitsentgelte der Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft.

Mitwirkungspflicht besteht bei Einsichtnahme in alle für die Durchführung des Gesetzes relevanten Unterlagen.

Schadensersatz (§ 62):

Zum Schadensersatz verpflichtet ist, wer die Einkommensbescheinigung nicht, nicht richtig oder unvollständig ausfüllt oder eine Auskunft nicht, nicht richtig oder unvollständig erteilt.

Ordnungswidrigkeit (§ 63):

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Auskunftspflicht nach 

§ 57, die Bescheinigungs- und Aushändigungspflicht § 58 Abs. 2, gegen die Pflicht zur Gewährung von Einsicht in Geschäftsbücher, Lohnlisten u.a., verstößt. Bei diesen Verstößen kann eine Geldbuße bis € 2.000,-- verhängt werden.

Geldbuße in Höhe bis zu € 5000,-- wird verhängt, wenn vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Pflicht in § 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I zur Mitteilung von Änderungen, die für den Anspruch auf laufende Hilfe erheblich sind, verstößt.

Ersatzansprüche ( § 34):

Kostenersatz wird geltend gemacht, wenn unterstellt wird, dass die Hilfebedürftigkeit oder die der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen durch:

· Vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt wurde,

· die Zahlung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt für sich oder die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ohne wichtigen Grund herbeigeführt hat.

„Vorsätzlich“ handelt, wer mit Wissen und Wollen die Gewährung von ALG II herbeiführt.

Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße außer acht läßt.“(AV Kostenersatz)

Dies trifft z.B. zu , wenn die Leistung zweckentfremdet wurde, aus dem Bescheid ersichtlich war, dass zuviel Geld ausgezahlt wurde, Einkommen oder Vermögen verschwiegen wurde.

Die Verpflichtung zum Ersatz der Leistungen geht auf die Erben über.

Der Ersatzanspruch erlischt nach § 34 Abs. 3 drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Leistung erbracht worden ist.

Erbenhaftung (§ 35):

Der Erbe ist zum Ersatz der Leistung verpflichtet, die innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Erbfall gewährt wurden, wenn der Betrag € 1.700,-- übersteigt.

Ein Freibetrag von € 15.500,-- wird gewährt, wenn der Erbe

· der Partner des Leistungsempfängers oder 

· mit ihm verwandt war und nicht nur vorübergehend bis zum Tod mit ihm in häuslicher Gemeinschaft gelebt und ihn gepflegt hat.

Nicht geltend zu machen ist der Ersatzanspruch, wenn es im Einzelfall eine besondere Härte bedeuten würde.

Der Ersatzanspruch erlischt drei Jahre nach dem Tod des Leistungsempfängers.

X. Zuständigkeit und Verfahren

Zuständig ist der Träger der Grundsicherung, in dessen Bezirk der erwerbsfähige Hilfebedürftige wohnt (§ 36)

Antragstellung (§ 37).

Leistungen werden nur auf Antrag erbracht. Sie werden ab dem Tag gewährt, an dem der Antrag gestellt wird.

„Treten die Anspruchsvoraussetzungen an einem Tag ein, an dem“ der Träger nicht geöffnet hat, wird die Leistung ab diesen Tag gezahlt.

Der Anspruch auf Leistungen besteht für jeden Kalendertag. Der Monat wird mit 30 Tagen berechnet.

Die Leistungen sollen jeweils für sechs Monate bewilligt werden.

Beträge, die nicht volle Euro ergeben, sind bis zu € 0,49 abzurunden und von € 0,50 an aufzurunden.

Aufrechnung (§ 43):

Von der monatlichen Regelleistung können bis zu 30 Prozent zur Erstattung von überzahlten Beträgen einbehalten werden. Mit einbezogen werden kann auch der befristete Zuschlag zum Alg II

Bei der Aufrechnung muss es sich um Ansprüche auf Erstattung oder Schadensersatz handeln, die der Hilfebedürftige durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige Angaben veranlasst hat.

Erstattung von zu Unrecht erbrachter Leistungen

Sind erbrachte Leistungen zu erstatten, weil ein rechtskräftiger Rückforderungsbescheid vorliegt, sind von den Kosten der Unterkunft (= Miete ohne Heizung und Warmwasser) 

56 Prozent abzuziehen. Der Restbetrag ist dann zusammen mit den Heiz-, Warmwasserkosten und der anderen Leistungen zurückzuzahlen (§ 40 Abs.2).

Diese Regelung ist getroffen worden, weil ALG II-Bezieher keinen Anspruch auf Wohngeld haben, denn Wohngeld unterliegt grundsätzlich nicht der Rückforderung.

Widerspruch- und Klageverfahren:

Widersprüche gegen eine Entscheidung über Leistungen der Grundsicherung und Leistungen zur Eingliederung in Arbeit haben keine aufschiebende Wirkung .

Für Klagen ist das Sozialgericht zuständig. Geplant ist die Einführung einer Kostenpflicht,

sie soll betragen:

€ 75,-- beim Sozialgericht

€ 150,-- beim Landessozialgericht

€ 225,-- bei Bundessozialgericht.

Bis zur Zahlung der Gebühr wird das Verfahren nicht betrieben. Der Vorsitzende kann eine Frist von mindestens einem Monat zur Zahlung der Gebühr festsetzen. 

Wird die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt, muss innerhalb von zwei Wochen nach Rechtskraft des die Bewilligung ablehnenden Beschlusses von Prozesskostenhilfe die Gebühr bezahlt werden.

Wird innerhalb der obengenannten Fristen die Gebühr nicht gezahlt stellt das Gericht durch Beschluss mit, dass die Klage als zurückgenommen gilt. Dieser Beschluss ist unanfechtbar.

In Antrags- oder Beschwerdeverfahren wird die Hälfte der genannten Gebühr erhoben.

Sie ermäßigt sich auch auf die Hälfte, „wenn die Streitsache durch:

1. Zurücknahme der Klage, des Antrags oder des Rechtsmittels,

2. Anerkenntnis,

3. Vergleich oder

4. Einvernehmliche Erklärung der Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache erledigt wird.“

Die Gebühr entfällt ganz, wenn die Klage, der Antrag oder das Rechtsmittel „vor Ablauf des Tages, an dem ein Beweisbeschluss unterschrieben ist und früher als eine Woche vor Beginn des Tages, der für die mündliche Verhandlung vorgesehen war“ oder wenn die Klage, der Antrag oder das Rechtsmittel als zurückgenommen gilt.

Zusätzlich wird eine besondere Verfahrensgebühr verlangt, sie beträgt:

€ 150,-- beim Sozialgericht

€ 225,-- beim Landessozialgericht

€ 300,-- beim Bundessozialgericht.

Sie „entsteht, sobald die Streitsache rechtshängig geworden ist“. Sie „wird fällig, sobald die Streitsache durch Zurücknahme der Klage, des Antrags oder des Rechtsmittels, durch Vergleich, Anerkenntnis, Beschluss oder durch Urteil erledigt ist.“

Gilt die Klage als zurückgenommen entfällt die besondere Verfahrensgebühr.

Ob es Ermäßigungen gibt, ist abzuwarten. Das 7. SGG-Änderungsgesetz ist m. E. noch nicht verabschiedet.

XI. Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Die Leistungen werden von zwei Trägern erbracht.

Die Agentur für Arbeit ist zuständig für:

· alle arbeitsmarktrechtlichen Eingliederungsleistungen (Beratung, Vermittlung, Förderung von ABM, der Berufsausbildung und beruflichen Weiterbildung,

· Zahlung der monatlichen Regelleistung, Mehrbedarfe, des befristeten Zuschlages nach dem Ende des Alg-Bezuges,

· Durchführung der Sozialversicherung für ALG II-Empfänger

Der kommunale Träger ist zuständig für:

· Leistung für Unterkunft und Heizung

· Kinderbetreuungsleistungen

· Schuldner- und Suchtberatung,

· Psychosoziale Betreuung,

· Übernahme nicht von der Regelleistung umfasster einmaliger Bedarfe § 23 Abs. 3

In einigen Regionen werden alle Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende von den kommunalen Trägern erbracht. (§ 6 a SGB II).

XII. Datenübermittlung und Datenschutz:

Kundennummer (51a): Alle die Leistungen nach dem ALG II beziehen, erhalten eine Kundenummer, diese dient als Identifikationsmerkmal. Wurde bereits Leistungen vom Arbeitsamt gewährt, ist die alte Kundennummer weiterhin gültig.

Die Kundennummer bleibt auch beim Trägerwechsel bestehen.

Bei erneuter Leistung nach längerer Unterbrechung wird eine neue Kundennummer vergeben.

Automatisierter Datenabgleich(§ 52):

Die Bundesagentur überprüft alle Personen, die Leistungen beziehen, regelmäßig:

· Ob, in welcher Höhe und für welche Zeiträume Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherungs- oder Rentenversicherungsträger bezogen werden oder wurden,

· ob Zeiten des ALG II-Bezuges mit Zeiten der Versicherungspflicht oder einer geringfügigen Beschäftigung zusammentreffen,

· ob Daten nach dem Einkommenssteuergesetz bei dem Bundesamt für Finanzen vorliegen, 

· ob Sozialhilfe bezogen wurde oder wird.

D. Laaß-Schweinfurth)

August/Oktober  2004
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